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N i e d e r s c h r i f t  0 6 / 2 0 2 3 - 2 8  
über die 6. Sitzung der Gemeindevertretung Boostedt 

am Mittwoch, den 19. Februar 2024, 19:30 Uhr 

im „Hof Lübbe“, Dorfring 32, in Boostedt 

 

 öffentlicher Sitzungsteil    nichtöffentlicher Sitzungsteil 

 

Beginn der Sitzung: 19:30 Uhr   Ende der Sitzung: 21:58 Uhr 

 

I. Anwesenheit und Feststellung der Beschlussfähigkeit 

1. Anwesende Mitglieder: 

1. Bm Hartmut König 10. GV´in Gabriele Luka-Reiter 

2. GV Kay Bartling 11. GV’in Bianka Mathiak-Fürstenwerth 

3. GV Tim Böckenhauer 12. GV’ Jan Ole Notzeblum 

4. GV Wolfgang Brückner 13. GV’in Kathrin Sawade 

5. GV Erik Clausen 14. GV´in Martina Siegesmund 

6. GV Detlef Emmerlich 15. GV Joachim Siercks 

7. GV Michael Feldmann 16. GV’in Birgit Vonderschmitt 

8. GV Michael Gohl 17. GV Martin Zimmer 

9. GV Gernot Haase  

 

2. Es fehlten entschuldigt: 

GV Karl-Johann Lorenzen  

GV´in Dagmar Neumann  

 

3. Es fehlten unentschuldigt: 

-   

 

4. Gäste 

AV Jörg Wrage 

Schuldirektorin Dagmar Drummen 

Gemeindewehrführer Thomas Storm mit 
einer Abordnung der Freiwilligen Feuerwehr  

1. Vors. des SV Boostedt Hartwig Puhlmann Hans-Christian Mergel zu TOP14 

 

5. Von der Amtsverwaltung hinzugezogen: 

Verwaltungsfachangestellter Sven Villwock  

Amtsmitarbeiterin Corinna Friedrichs Diese zugleich als Protokollführerin. 
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II. geänderte Tagesordnung 

 

I. Öffentlicher Teil 
 

1) Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, der Anwesenheit 
und Beschlussfähigkeit 

2) Änderungsanträge zur Tagesordnung 
3) Genehmigung der Niederschrift über die 5. Sitzung der Gemeindevertretung am 13.12.2023  
4) Bericht des Bürgermeisters 
5) Einwohnerfragezeit – Teil I 
6) Zustimmung zur Wahl und Ernennung des 2. Stellvertretenden Gemeindewehrführers 
7) Wahlen zur Nachbesetzung der Ausschüsse lt. Hauptsatzung  
8) Wahl zur Anpassung der globalen Poolvertretung der UWB  
9) Beratung und ggfs. Beschlussfassung über die Planung möglicher zukünftiger 

Investitionsmaßnahmen  
10) Beratung- und Beschlussfassung über eine Beschallungsanlage für den Multifunktionsraum 

des Boostedter Bildungszentrums  
11) Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines Fahrradunterstandes an der 

Grund- und Gemeinschaftsschule  
12) Beratung und Beschlussfassung über den Kauf von zwei Standwasserspendern für die 

Schule  
13) Auftragsvergabe Bohrlöcher für Volleyballpfosten in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle  

 
14) Bebauungsplan Nr. 54 der Gemeinde Boostedt für das Gebiet „südlich der Bebauung 

Springender Hirsch, nördlich der Bebauung der Industriestraße, östlich der Bahnlinie AKN 
und westlich der Neumünsterstraße K111“ – Aufstellungsbeschluss  

15) Bebauungsplan Nr. 50 der Gemeinde Boostedt für das Gebiet „südlich der Rantzaustraße, 
östlich der Bahnhofstraße (des Sportplatzes) „GeLoPark Boostedt – Bauabschnitt II“ – 
Abwägung eingegangener Stellungnahmen und Satzungsbeschluss  

16) Einwohnerfragezeit – Teil II 
17) Anfragen, Verschiedenes 

 
II. Nichtöffentlicher Teil 

 
18) Personalangelegenheiten 
19) Grundstücksangelegenheiten  
20) Sachstandsberichte des Bürgermeisters  
21) Beratung und Beschlussfassung über einen Protestbrief 
22) Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 

 
III. Öffentlicher Teil 

 
23) Bekanntgabe im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasster Beschlüsse 
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III. Beratungsinhalte und Beschlüsse 

 

TOP 1 - Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der Einladung, 
  der Anwesenheit und Beschlussfähigkeit 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König eröffnet die Sitzung und begrüßt alle Anwesenden, namentlich 
Amtsvorsteher Jörg Wrage, Schulleiterin Dagmar Drummen, den 1. Vorsitzenden 
des SV Boostedt Hartwig Puhlmann sowie Gemeindewehrführer Thomas Storm 
mit einer Abordnung von Feuerwehrkameraden. Er stellt fest, dass form- und 
fristgerecht geladen war und dass die Beschlussfähigkeit besteht. GV Karl-
Johann Lorenzen sowie GV´in Dagmar Neumann fehlen entschuldigt. 
 
Bm Hartmut König bittet Gesa Bierstedt nach vorne. Frau Bierstedt war in der Zeit 
vom 25.09.2017 bis zum 25.10.2023 Gemeindevertreterin und engagierte sich in 
dieser Zeit auch im Ausschuss für Jugend, Sport, Senioren und Soziales sowie 
im Finanzausschuss und im Schul- und Kulturausschuss. Bm Hartmut König 
bedankt sich bei ihr nach dem Ausscheiden als Gemeindevertreterin mit einem 
Blumenstrauß. 

Bearb.  durch: 

 

 

TOP 2 - Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König schlägt vor, den Tagesordnungspunkt 9 „Beratung und 
Beschlussfassung zur weiteren Planung der Kinderbetreuung“ in den 
nichtöffentlichen Teil zu verschieben, da in diesem auch 
Personalangelegenheiten besprochen werden. 

Weiter beantragt GV Wolfgang Brückner im Hinblick auf den Antrag der UWB vom 
14.02.2024, den Tagesordnungspunkt 10 „Beratung und ggfls. Beschlussfassung 
über die Planung möglicher zukünftiger Investitionsmaßnahmen“ in die nächste 
Sitzung der Gemeindevertretung am 25.03.2024 zu verschieben, damit darüber 
im Vorfeld im Finanzausschuss beraten werden kann. Bm Hartmut König schlägt 
auf Grund der bereits vorbereiteten Präsentation vor, den TOP heute zu beraten, 
aber keinen Beschluss zu fassen. 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, Tagesordnungspunkt 9 „Beratung und 
Beschlussfassung zur weiteren Planung der Kinderbetreuung“ im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten. Alle nachfolgenden 
Tagesordnungspunkte rücken dadurch auf. Der ehemalige TOP9 wird sodann 
unter TOP 18c „Personalangelegenheiten“ eingefügt.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01.3.1 z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Tagesordnungspunkte 18 bis 22 im 
nichtöffentlichen Teil der Sitzung zu beraten  

Bearb.  durch: 

A01.3.1 z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
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TOP 3 – Genehmigung der Niederschrift über die 5. Sitzung der Gemeindevertretung am 
    13.12.2023  
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung genehmigt die Niederschrift über die 5. Sitzung der 
Gemeindevertretung am 13.12.2023 

Bearb.  durch: 

 

A01.3.1 z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 4 – Bericht des Bürgermeisters 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König berichtet, dass aktuell 1105 Personen in der Landesunterkunft 
untergebracht sind. 

Des Weiteren konnte heute ein weiterer Kaufvertrag für ein Baugrundstück in der 
Waldsiedlung notariell beurkundet werden. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

TOP 5 – Einwohnerfragezeit – Teil I 
 

Beratungsinhalt: 

Ein Bürger erkundigt sich, wann zeitlich gesehen mit dem Bericht des 
Ergebnisses aus dem nichtöffentlichen Teil gerechnet werden kann und ob eine 
thematische Trennung nicht möglich wäre, um auch einen Teil im öffentlichen Teil 
der Sitzung zu beraten. 

Ein Bürger fragt, ob die Zone 30 in der Straße „Zur Ziegelei“ nach der Abfahrt 
„Heisterbarg“ ortsauswärts in Richtung „Immenklint“ aufgehoben ist. Weiter 
erkundigt er sich, ob Zone-30-Markierungen auf bestimmten Straßen innerhalb 
des Ortes denkbar wären. Bm Hartmut König gibt die vorgenannten Hinweise zur 
weiteren Beratung in den Wege-, Werk- und Umweltausschuss. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

A02.6.1 

A02.6.2 

A01.3.1 f. 
Sitzungsakte 
WWU 

 

TOP 6 – Zustimmung zur Wahl und Ernennung des 2. stellvertretenden Gemeindewehrführers 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König gibt bekannt, dass auf der Jahreshauptversammlung der 
Freiwilligen Feuerwehr am 02.02.2024 Herr Nils Michel Ickert zum 
stellvertretenden Gemeindewehrführer gewählt wurde. Im Anschluss wird Nils 
Michel Ickert von ihm unter Berufung in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamter 
auf Zeit für die Dauer der Wahlzeit von sechs Jahren durch Aushändigung einer 
Ernennungsurkunde ernannt.  

Bearb.  durch: 

 

 

A03.1.1 

 

TOP 7 - Wahlen zur Nachbesetzung der Ausschüsse lt. Hauptsatzung 
 

Beratungsinhalt: 

Bm König verliest den Antrag der UWB-Fraktion vom 29.01.2024 auf 
Neubesetzung des bürgerlichen Mitgliedes im Bau- und Konversionsausschuss. 
 
Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, Frau Irene Kohlkopf als bürgerliches Mitglied 
der UWB in den Bau- und Konversionsausschuss zu wählen. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

A01.3.1 z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
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TOP 8 – Wahl zur Anpassung der globalen Poolvertretung der UWB 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf den vorgelegten Antrag der UWB-Fraktion auf 
Anpassung der globalen Poolstellvertretung vom 29.01.2024. 

Bearb.  durch: 

 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die globale Poolvertretung der UWB-
Fraktion gemäß des vorgelegten Antrages. 

 

A01.3.1 z. A. 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 

TOP 9 – Beratung und ggfs. Beschlussfassung über die Planung möglicher zukünftiger 
   Investitionsmaßnahmen 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf den Antrag der CDU-Fraktion vom 22.01.2024. 
GV Michael Feldmann erklärt anhand einer Power-Point-Präsentation die 
Planung möglicher zukünftiger Investitionsmaßnahmen. Die Fachausschüsse 
sind angehalten bis zum Sommer festzulegen, welche Investitionen für das 
kommende Jahr geplant sind. So kann der Finanzausschuss den Haushalt für das 
kommende Jahr entsprechend vorbereiten und prüfen ob für die gewünschten 
Investitionen ausreichend liquide Mittel zur Verfügung stehen, ohne die 
Hebesätze zu erhöhen.  

GV Gernot Haase ergänzt, auch die Vereine sollen ihre Pläne rechtzeitig mitteilen.   

GV Wolfgang Brückner bezieht sich auf den Antrag der UWB vom 14.02.2024 
und schlägt vor, den Vorgang in der Sitzung des Finanzausschusses am 
18.03.2024 umfangreich zu erörtern. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

A02.1.2  

A01.3.1 für 
Sitzungsmappe 
FinA 

 
 

 

TOP 10 – Beratung- und Beschlussfassung über eine Beschallungsanlage für den 
      Multifunktionsraum des Boostedter Bildungszentrums 

 
 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf die Beratungen in der Sitzung des Schul- und 
Kulturausschusses am 05.02.2024. Der Schul- und Kulturausschuss hat danach 
der Gemeindevertretung empfohlen, die Beschallungsanlage von Bose L1 Pro 16 
System Roller Bag zum Bruttopreis von 333,- €, die Bose L1 Pro 16 Tonematch 
Bundle zum Bruttopreis von 1.989,- € sowie die Lautsprecheranlage der Marke 
Bose zum Bruttopreis von 1.999,- € anzuschaffen. 
 

Bearbeitet 
durch: 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, die Beschallungsanlage von Bose L1 Pro 16 
System Roller Bag zum Bruttopreis von 333,- €, die Bose L1 Pro 16 Tonematch 
Bundle zum Bruttopreis von 1.989,- € sowie die Lautsprecheranlage der Marke 
Bose zum Bruttopreis von 1.999,- € anzuschaffen.  
Zusätzliche Mikrofone sollen innerhalb des Verfügungsrahmens des 
Bürgermeisters beschaffen werden. 

Bearbeitet 
durch: 

 

 

A01.1.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
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TOP 11 - Beratung und Beschlussfassung über die Errichtung eines Fahrradunterstandes an 
    der Grund- und Gemeinschaftsschule 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf die Beratungen in der Sitzung des Schul- und 
Kulturausschusses am 05.02.2024.  
GV´in Bianka Mathiak-Fürstenwerth weist darauf hin, dass der Fahrradunterstand 
keine Überdachung erhalten wird.  
Die SPD-Fraktion führt aus, dass Fahrradständer mit höheren Bügeln für eine 
bessere Standsicherheit und Fahrradsicherung wünschenswert sind. Bm Hartmut 
König gibt dies zur Prüfung an das technische Bauamt.  
 

Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt, den Fahrradabstellplatz auf der Fläche 
zwischen Sporthalle und Schlesienstraße zu errichten, diesen mit dem am 
Parkplatz demontierten Ballfangzaun einzuzäunen und die Fläche mit grauem 
Rechteckpflaster auszupflastern. Außerdem ist der Fahrradabstellplatz mit einer 
Tür zu versehen. Durch das technische Bauamt ist gemeinsam mit dem 
Architekten zu prüfen, ob bereits vorhandene Fahrradbügel weiter genutzt werden 
oder ob höhere Bügel anzuschaffen sind. Die Ausschreibung soll zusammen mit 
dem Sportplatz erfolgen. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.6.1 

A02.6.2 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 

 
 

TOP 12 - Beratung und Beschlussfassung über den Kauf von zwei Standwasserspendern für 
     die Schule 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König berichtet, die Grund- und Gemeinschaftsschule mietet seit Mai 
2020 einen Wasserspender von der Firma Waterlogic GmbH. Der jährliche 
Mietpreis beträgt 1.428,00 € (inkl. Wartungsgebühr). Bei zwei Wasserspendern 
würde sich der jährliche Mietpreis auf 2.856,00 € belaufen. 
Der Kauf von zwei Wasserspendern würde 5.198,- € kosten. Hinzu kommt ein 
Wartungsvertrag Service Premium mit halbjährlich 31,50 € und eine einmalige 
Zahlung für die Anlieferung und Installation der Geräte von 195,- € pro 
Wasserspender.  
Der Schul- und Kulturausschuss hat sich für den Kauf von zwei Wasserspendern 
ausgesprochen, da sich die Anschaffung nach ca. zwei Jahren rentiert.  

Beschluss:  

Die Gemeindevertretung beschließt, zwei Standwasserspender zum 
Bruttoangebotspreis von 5.198 €, zuzüglich einer einmaligen Zahlung für die 
Anlieferung und Installation der Geräte von 195,- € pro Gerät, anzuschaffen. Des 
Weiterem ist ein Wartungsvertrag Service Premium für 31,50 € halbjährlich 
abzuschließen.  

Bearbeitet 
durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01.2.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
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TOP 13 - Auftragsvergabe Bohrlöcher für Volleyballpfosten in der Sigfried-Steffensen- 
     Sporthalle 
 
 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König verweist auf die Beratungen in der Sitzung des Schul- und 
Kulturausschusses am 05.02.2024. Mit Antrag vom 07.07.2023 wurden von der 
Schule in Kooperation mit dem Sportverein zusätzliche Bohrlöcher für 
Volleyballpfosten in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle beantragt. Durch die 
Bohrlöcher soll sowohl im Schulsport als auch im Vereinssport die Möglichkeit 
erweitert werden, Volleyball oder andere Sportspiele zu spielen. Die weiteren 
Kosten für die Kernbohrungen, Volleyballpfosten und Netze stehe noch aus. Es 
wurden zwei Firmen zur Angebotsabgabe aufgefordert, wovon eine Firma ein 
Angebot abgab. 

Bm Hartmut König weist darauf hin, dass der damalige Sachbearbeiter des 
technischen Bauamtes seinerzeit bei der Erneuerung des Hallenfußbodens 
nachgefragt hatte, ob weitere Bohrungen vorgenommen werden sollten: Er bittet 
zukünftig genauer zu prüfen ob Bedarf besteht, um den jetzt entstandenen 
Mehraufwand zu verhindern. 

Beschluss: 
Die Gemeindevertretung beschließt, den Auftrag für die Erstellung weiterer 
Bohrlöcher für Volleyballpfosten in der Sigfried-Steffensen-Sporthalle an die 
Firma Hoppe Sportboden – und Prallwandsysteme zum Bruttoangebotspreis in 
Höhe von 7.490,01 € zu vergeben. 

Bearb. durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A01.1.2 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 16 dagegen: 1 Enthaltungen: 0 

 

TOP 14 - Bebauungsplan Nr. 54 der Gemeinde Boostedt für das Gebiet „südlich der Bebauung 
   Springender Hirsch, nördlich der Bebauung der Industriestraße, östlich der 
   Bahnlinie AKN und westlich der Neumünsterstraße K111“ – Aufstellungsbeschluss 
 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König berichtet, im nichtöffentlichen Teil der Sitzung des Bau- und 
Konversionsausschusses am 22.01.2024 wurde das Projekt zum Bau einer 
Kartbahn auf dem Grundstück in der Neumünsterstraße vorgestellt. Die Firma 
Racehall beabsichtigt den Bau der größten Indoor Kartbahn Deutschlands. 
Außerdem soll in dem Gebäude ein Steak/ Burger Restaurant entstehen, welches 
für 150 Gäste ausgelegt ist. Weiter soll ein Bereich für Konferenzen hergestellt 
werden, der für 60 - 80 Gäste zur Verfügung gestellt werden kann.  
Die Inhaber der Firma Racehall sind von der LEGO-und JYSK Gruppe. Derzeit 
sind bereits zwei solcher Kartbahnen in Kopenhagen und Aarhus in Betrieb. Eine 
Dritte wird zurzeit südlich von Stockholm gebaut.  
Damit eine Halle in dieser Größenordnung (12.000 m², 14 m hoch, 120 m x 80 m 
im Vergleich GeLo-Park: 72.000 m², 12 – 15 m hoch, 320 m lang) gebaut werden 
kann, muss ein Bebauungsplan aufgestellt werden, der eine Gewerbefläche 
ausweist. Die Firma beabsichtigt in ca. 15 Monaten mit dem Bau der Halle zu 
beginnen, sofern die Gemeinde dem Vorhaben seine Zustimmung gibt. Aus 
diesem Grund muss zügig mit dem Bauleitplanverfahren begonnen werden, 
weshalb der Aufstellungsbeschluss, bei entsprechender Zustimmung, gefasst 
werden muss. Da die Gemeinde die Planungshoheit hat, kann sie bis zum 
Satzungsbeschluss in das Bauleitplanverfahren einlenken und bestimmen. Der 
Aufstellungsbeschluss dient dazu, dass das Planungsbüro mit der Erstellung des 
Vorentwurfes beginnen kann. Die Kosten werden von Racehall getragen.  

Bearb.  durch: 
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Zudem beabsichtigt Racehall seinen Sitz nach Boostedt zu verlegen, damit die 
Gemeinde von der Gewerbesteuer profitiert.  
Bm Hartmut König hat bereits ein erstes Gespräch mit Oberbürgermeister Tobias 
Bergmann geführt, da die Stadt Neumünster als Oberzentrum dem Projekt 
zustimmen muss. Aktuell hält die Stadt Neumünster selbst kein geeignetes 
Grundstück vor. Er hofft auf Synergieeffekte durch die Schaffung von 
Arbeitsplätzen und einer erhöhten Kaufkraft für die örtlichen Gewerbe.  
Anschließend begrüßt Bm Hartmut König hierzu Herrn Hans-Christian Mergel von 
der Firma H-Projektierung. Dieser stellt das Projekt anhand einer Power-Point-
Präsentation vor und beantwortet Fragen der Bürgerinnen und Bürger. So ergänzt 
er auf Nachfrage, dass die Go Karts mit Aspen-Benzin angetrieben werden sollen 
nicht mit Elektroantrieb.  
Für die SPD-Fraktion erklärt, GV Jan Ole Notzeblum, dass durch die Kart-Bahn 
ein erhöhtes Verkehrsaufkommen in Boostedt selbst befürchtet wird. Weiter 
spricht er sich für Go Karts mit Elektroantrieb aus. 
 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt wie folgt:  
 

1. Für das Gebiet „südlich der Bebauung Springender Hirsch, nördlich der 
Bebauung der Industriestraße, östlich der Bahnlinie AKN und westlich der 
Neumünsterstraße K111“ wird der Bebauungsplan Nr. 54 aufgestellt. 

Es werden folgende Planungsziele verfolgt: gewerbliche Nutzung einer derzeit 
landwirtschaftlich genutzten Fläche  
 
2. Der Aufstellungsbeschluss ist ortsüblich bekannt zu machen (§ 2 Abs. 1 Satz 2 
BauGB).  
 
3. Mit der Ausarbeitung des Planentwurfs, der Beteiligung der Öffentlichkeit, der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange soll das Planungsbüro GSP 
auf Bad Oldesloe durch den Vorhabenträger beauftragt werden.  
 
4. Die frühzeitige Unterrichtung der Behörden und sonstigen Träger der 
öffentlichen Belange soll schriftlich erfolgen.  
 
5. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit mit der Erörterung über die 
allgemeinen Ziele und Zwecke der Planung nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB soll im 
Rahmen einer öffentlichen Auslegung durchgeführt werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.4.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 13 dagegen: 4 Enthaltungen: 0 
 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
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Abkürzung: AV= Amtsvorsteher; Bm= Bürgermeister; GV= Gemeindevertreter; GV´in = Gemeindevertreterin; B= zur 

Gemeindevertretung wählbarer Bürger; B´in = zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerin. 

TOP 15 - Bebauungsplan Nr. 50 der Gemeinde Boostedt für das Gebiet „südlich der 
    Rantzaustraße, östlich der Bahnhofstraße (des Sportplatzes) „GeLoPark Boostedt – 
    Bauabschnitt II“ – Abwägung eingegangener Stellungnahmen und 
    Satzungsbeschluss 

 

Beratungsinhalt: 

Bm Hartmut König berichtet, die Gemeindevertretung hat am 13.12.2023 den 
Satzungsbeschluss unter dem Vorbehalt gefasst, dass die untere 
Naturschutzbehörde keine Bedenken äußert. Die Stellungnahme der unteren 
Naturschutzbehörde liegt vor und es werden grundsätzlich keine Bedenken 
geäußert. Es wird jedoch um die Aufnahme verschiedener Hinweise in die 
Planunterlagen gebeten. Die Stellungnahme ist in der Abwägungstabelle 
eingearbeitet.  
Durch die Aufnahme der Hinweise verändern sich die Planunterlagen. Aus 
Gründen der Rechtssicherheit sollte der Satzungsbeschluss neu gefasst werden. 
Neben der Forderung der unteren Naturschutzbehörde haben sich keine 
Veränderungen ergeben. 

 
Beschluss: 

Die Gemeindevertretung beschließt:  
 
1. Die während der erneuten öffentlichen Auslegung des Entwurfs des 
Bebauungsplanes Nr. 50 abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und 
der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange hat die 
Gemeindevertretung mit dem in der Abwägungstabelle ersichtlichen Ergebnis 
geprüft. Die GKU Standortentwicklung mbH wird beauftragt, diejenigen, die eine 
Stellungnahme abgegeben haben, von diesem Ergebnis mit Angabe der Gründe 
in Kenntnis zu setzen.  
 
2. Aufgrund des § 10 des Baugesetzbuches sowie nach § 86 der 
Landesbauordnung beschließt die Gemeindevertretung den Bebauungsplan Nr. 
50 für das Gebiet „südlich der Rantzaustraße, östlich der Bahnhofstraße (des 
Sportplatzes) „GeLoPark Boostedt – Bauabschnitt II“, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), als Satzung.  

 
3. Die Begründung wird gebilligt.  
 
4. Der Beschluss des Bebauungsplanes durch die Gemeindevertretung ist nach 
§ 10 BauGB ortsüblich bekanntzumachen. In der Bekanntmachung ist 
anzugeben, wo der Plan mit Begründung und zusammenfassender Erklärung 
während der Sprechstunden eingesehen und über den Inhalt Auskunft verlangt 
werden kann. Zusätzlich ist in der Bekanntmachung anzugeben, dass der 
rechtskräftige Bebauungsplan und die zusammenfassende Erklärung ins Internet 
unter der Adresse www.boostedt.de eingestellt ist und über den digitalen Atlas 
Nord des Landes Schleswig-Holstein zugänglich ist.  

Bearb.  durch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A02.4.1 

 

Abstimmungsergebnis: dafür: 17 dagegen: 0 Enthaltungen: 0 
 

Bemerkung: 

Aufgrund des § 22 GO waren keine Ausschussmitglieder von der Beratung und Abstimmung 
ausgeschlossen. 
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Abkürzung: AV= Amtsvorsteher; Bm= Bürgermeister; GV= Gemeindevertreter; GV´in = Gemeindevertreterin; B= zur 

Gemeindevertretung wählbarer Bürger; B´in = zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerin. 

TOP 16 - Einwohnerfragezeit – Teil II 
 

Beratungsinhalt: 

Es erfolgen keine Wortbeiträge. 

Bearb.  durch: 

 

 

 

TOP 17 - Anfragen, Verschiedenes 

Beratungsinhalt: 

GV Gernot Haase fragt ob für die bereits im Juli 2023 beschlossenen 
Sanierungsarbeiten an der Grund- und Gemeinschaftsschule durch die baulichen 
Verzögerungen für die Gemeinde mit Mehrkosten zu rechnen sind.  

Bearb.  durch: 

 

A02.6.1 

A02.6.2 

 

 

An dieser Stelle wird die Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Inhalt der Beratungen zu 
 

TOP 18 - Personalangelegenheiten 

TOP 19 - Grundstücksangelegenheiten  

TOP 20 - Sachstandsberichte des Bürgermeisters  

TOP 21 - Beratung und Beschlussfassung über einen Protestbrief 

TOP 22 - Anfragen, Bekanntgaben, Verschiedenes 

 
ist dem nichtöffentlichen Teil des Protokolls zu entnehmen. 
 

TOP 23 - Bekanntgabe im nichtöffentlichen Teil der Sitzung gefasster Beschlüsse 

Beratungsinhalt: 

Nach Wiederherstellung der Öffentlichkeit um 21.52 Uhr gibt Bm Hartmut König 
bekannt, dass im nichtöffentlichen Teil der Sitzung, der Schaffung einer 
zusätzlichen FSJ-Stelle und der Schaffung einer zusätzlichen Stelle für die 
Schulsozialarbeit zugestimmt wurde.  

Weiter soll der Rasselbande eine Übergangsträgerschaft für die OGS für zwei 
Jahre angeboten werden. Hier wird Bm Hartmut König Gespräche mit der 
Vorsitzenden der Rasselbande führen. Das Ergebnis wird über den Gemeinderat 
und/oder die Rasselbande kommuniziert werden. Die Kinderbetreuung wäre mit 
Annahme der Übergangsträgerschaft durch die Rassenbande gesichert.  

Weiter gibt Bm Hartmut König bekannt, dass der Kiesabbau genehmigt wurde.  

Er hat die Gemeindevertreter über den aktuellen Sachstand der Gespräche mit 
Justizministerium und Sozialministerium unterrichtet.  

Weiter hat sich die Gemeindevertretung gegen den Versand eines Protestbriefes 
an die Bundesregierung entschieden, da die Gemeindevertretung neutral bleiben 
möchte und die im Protestbrief genannten Themen nicht die Gemeinde Boostedt 
selbst betreffen.  

Bearb.  durch: 
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Abkürzung: AV= Amtsvorsteher; Bm= Bürgermeister; GV= Gemeindevertreter; GV´in = Gemeindevertreterin; B= zur 

Gemeindevertretung wählbarer Bürger; B´in = zur Gemeindevertretung wählbare Bürgerin. 

 

Der Vorsitzende schließt die Sitzung um Uhr 21.58 Uhr. 

 

g.g.u. 

 

____________________________     __________________________ 

Vorsitzender        Protokollführerin 


